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SCHONZEITEN: WANN DER ZAHLUNGSBEFEHL NICHT ZUGESTELLT 

WERDEN DARF 

Alle Betriebenen sind während der Betreibungsferien und während der geschlossenen Zeiten nicht betreib-

bar. Daneben gibt es auch individuelle Gründe, weshalb der Zahlungsbefehl nicht zugestellt werden darf. 

GESCHLOSSENE ZEITEN 

Der Zahlungsbefehl darf während der „geschlossenen Zeiten“ nicht zugestellt werden: 

- nicht vor sieben und nicht nach 20 Uhr, 

- nie an einem Sonntag oder an einem staatlich anerkannten Feiertag. 

An einem Samstag kann demnach der Zahlungsbefehl zugestellt werden.  

DER INDIVIDUELLE RECHTSSTILLSTAND 

MILITÄRDIENST ODER ZIVILSCHUTZ (ART. 57 BIS 57E SCHKG)  

Wer Militär- oder Zivilschutzdienst leistet, darf nicht betrieben werden. Einzig für Alimente ("periodische fami-

lienrechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge") kann auch während dieses Rechtsstillstands betrieben 

werden. Hat der Dienst ohne wesentliche Unterbrechung mindestens 30 Tage gedauert, so ist die betriebene 

Person nach Dienstende noch während weiteren zwei Wochen vor Betreibungshandlungen geschützt.  

Es geht bei dieser Schonzeit um die Erhaltung der  Wehrbereitschaft; der Dienstleistende soll  nicht durch priva-

te Sorgen abgelenkt werden. Der Schutz gilt strikt. Wird trotzdem ein Zahlungsbefehl zugestellt, so ist die Zu-

stellung nichtig.  

Der Entscheid über eine Anerkennungsklage gemäss Art. 79 SchKG ist keine unzu-
lässige Betreibungshandlung (obwohl darin auch der Rechtsvorschlag beseitigt 
wird).1 

Geschützt ist nur die schweizerische Wehrbereitschaft.  Deshalb kommt der Ausländer, der für sein Heimat-

land Dienst leistet, nicht in den Genuss des Rechtsstillstands, wohl  aber der Schweizer, der im Ausland im Inte-

resse der Schweiz Friedensförderungsdienst leistet.  

Dieser Rechtsstillstand gilt nicht für jene Betriebenen, welche den Dienst aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 

zum Bund oder zum Kanton leisten.  

Dieser Rechtsstillstand kann vom Richter auf Antrag des Gläubigers aufgehoben werden, wenn dieser glaubhaft 

macht, dass die betriebene Person 

- den Gläubigern Vermögenswerte entzogen hat;  

- die Gläubiger allgemein benachteiligen will; 

- einzelne Gläubiger zum Nachteil  anderer begünstigen will; 

                                                                 

1
 BGE 81 III 133 (italienisch) 
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- wirtschaftlich nicht auf den Rechtsstillstand angewiesen ist (dieses Argument dringt nur durch, sofern die 

Dienstleistung freiwill ig ist); 

- freiwillig Dienst leistet, um sich ihren Verpflichtungen zu entziehen.  

Wer den Zahlungsbefehl ausgerechnet an jenem Tag der siebentägigen Abholfrist 
auf der Post abholt, an dem er Dienst leisten muss, handelt rechtsmissbräuchlich 
und kommt nicht in den Genuss des Rechtsstillstands (Bundesgerichtsentscheid 
vom 25. Mai 20052):  

Die Post hatte dem Basler X. eine Abholungseinladung für einen Zahlungsbefehl in 
den Briefkasten gelegt. X. holte den Zahlungsbefehl während der siebentägigen 
Abholfrist ausgerechnet an dem einen Tag ab, an dem er Militärdienst leisten 
musste. Und machte dann mit Beschwerde geltend, während des Militärdienstes 
dürfe kein Zahlungsbefehl zugestellt werden, die Zustellung sei nichtig. In der Tat 
ist die Zustellung des Zahlungsbefehls nach der bundesgerichtlichen Praxis auch 
dann nichtig, wenn der Dienst nur einen Tag lang dauert. Der Rechtsstillstand 
während des Militärdienstes steht nicht nur im Interesse des Dienstpflichtigen, 
sondern auch im öffentlichen Interesse, denn die zu erbringende Dienstleistung 
soll nicht beeinträchtigt werden. X. hätte indessen den Zahlungsbefehl auch an e i-
nem Tag vor oder nach der Dienstleistung abholen können. Dass er den Zahlungs-
befehl ausgerechnet am Tag der Dienstleistung entgegennahm, diente einzig und 
allein der Verfahrensverzögerung. "Art. 57 SchKG schützt nicht denjenigen, der ei-
ne Betreibungshandlung während des Rechtsstillstandes wegen der Nichtigkeits-
folge herbeiführen will“, hält das Bundesgericht fest. Deshalb war die Berufung 
auf Nichtigkeit der Zustellung des Zahlungsbefehls rechtsmissbräuchlich. 

TODESFALL IN DER FAMILIE (ART. 58 SCHKG)  

Nach dem Tod des Ehegatten, des eingetragenen Partners, von Verwandten oder Verschwägerten in gerader 

Linie oder des "Hausgenossen" (z.B. des Konkubinatspartners oder des  Pflegekindes) darf die betriebene Per-

son zwei Wochen lang nicht betrieben werden.  

VERHAFTUNG (ART. 60 SCHKG)  

Ist die betriebene Person verhaftet worden, setzt ihr das Betreibungsamt Frist zur Ernennung eines Vertreters 

an, sofern sie noch keinen hat. Der Strafverteidiger ist nicht ohne weiteres Vertreter der betriebenen Person, 

wohl aber der gesetzliche Vertreter (Elternteil  oder Vormund) und der Beistand. Bis zum Ablauf der Frist 

herrscht Rechtsstillstand. Stellt das Betreibungsamt eine Urkunde zu, ohne dass Frist zur Bestellung eines Ver-

treters angesetzt worden wäre, so ist die Zustellung nichtig. Einzig das Arrestverfahren kann ohne Fristanset-

zung durchgeführt werden (weil es keine Betreibungshandlung ist, sondern der Sicherung von Vermögenswer-

ten dient) . 

SCHWERE ERKRANKUNG (ART. 61 SCHKG) 

Wenn die betriebene Person schwer erkrankt oder schwer verunfallt ist, kann ihr das Betreibungsamt für eine 

bestimmte Zeit Rechtsstillstand gewähren. Nicht jede schwere Erkrankung im medizinischen Sinne gilt auch im 

Betreibungsrecht als schwere Erkrankung. Nach der strengen Praxis wird dieser Rechtsstillstand nur dann ge-

                                                                 

2 Bundesgerichtsentscheid 7B.76/2005 vom 25.05.2005 

http://wwwsrv.bger.ch/cgi-bin/AZA/JumpCGI?id=25.05.2005_7B.76/2005
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währt, wenn die Krankheit oder der Unfall  die Ursache dafür ist, dass die betriebene Person ihre Rechte nicht 

wahrnehmen kann. Wenn es möglich oder zumutbar für sie wäre, einen Vertreter zu bezeichnen, kann der 

Rechtsstillstand verweigert werden. Der Rechtsstillstand kann auch gewährt werden, wenn die Erkrankung 

oder der Unfall  die Ursache dafür ist, dass die betriebene Person ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach-

kommen kann. 

Die Erkrankung kann nicht einfach mit einem Arztzeugnis belegt werden, in dem der erkrankten Person allge-

mein „Arbeitsunfähigkeit“ bescheinigt wird. Es muss dargelegt werden, inwiefern die Person erkrankt ist und 

wie lange die Krankheit voraussichtlich dauern wird. Die Gewährung des Rechtsstillstands liegt im Ermessen 

des Betreibungsamts. Für chronische Leiden gibt es keinen Rechtsstillstand. 

ERBSCHAFTSSCHULDEN (ART. 59 SCHKG)  

Die ErbInnen können für Schulden der verstorbenen Person von Gesetzes wegen nach ihrem Tod sicher zwei 

Wochen lang nicht betrieben werden. Sie sollen während der ersten Trauerzeit geschont werden.  

Der Rechtsstillstand dauert weiter bis zum Ablauf der Antritts - oder Ausschlagungsfrist von drei Monaten. Die 

Fortsetzung einer bereits gegen den Erblasser angehobenen Betreibung bleibt am Betreibungsort der Erbschaft 

möglich (Art. 49 SchKG). Es ist umstritten, ob Betreibungshandlungen, die trotz diesem Rechtsstillstand durc h-

geführt werden, nichtig sind oder bloss anfechtbar. 

EPIDEMIEN ODER LANDESUNGLÜCK (ART. 62 SCHKG)  

Der Bundesrat oder eine Kantonsregierung (diese mit Zustimmung des Bundesrats) kann für ein Gebiet oder für 

Teile der Bevölkerung den Rechtsstillstand anordnen. Als Gründe kommen in Frage: Epidemien, Überschwem-

mungen, Erdbeben usw. 

WIRKUNG DER SCHONZEITEN 

Fristen, die  während der Schonzeiten enden würden. Die Fristen, welche während der Betreibungsferien oder 

während einer anderen Schonzeit auslaufen würden, verlängern sich bis zum Ende der Betreibungsferien oder 

des Rechtsstillstands – und eigenartigerweise drei Tage darüber hinaus (Art. 63 SchKG). Doch nicht genug der  

Eigenheiten: Samstag, Sonntag und staatlich anerkannte Feiertage werden bei der Berechnung der Drei -Tage-

Frist nicht mitgezählt. 

Wird ein Zahlungsbefehl am 5. Juli zugestellt, so würde die Frist für den Rechts-
vorschlag am 15. Juli auslaufen. Der 15. Juli ist aber der erste Tag der Betreibungs-
ferien, welche bis zum 31. Juli dauern. Der 1. August ist ein staatlich anerkannter 
Feiertag, so dass die Frist frühestens am 4. August endet (sofern kein Wochenen-
de dazwischen liegt). 

Diese Vorschrift gilt für alle Fristen des Betreibungsrechts, nicht aber für die Fri s-
ten des Konkurses, des Nachlassvertrags und der materiell -rechtlichen Klagen.  

Welche Handlungen sollen nicht vorgenommen werden? Es ist nicht einfach, die verbotenen Handlungen von 

den zulässigen abzugrenzen. „Eine Betreibungshandlung im Sinne von Ar t. 56 SchKG liegt nur vor, wenn eine 

Amtshandlung der hierfür zuständigen Behörde den Betreibenden seinem Ziel näher bringt und in die Rechts-

stellung des Betriebenen eingreift“ (BGE 121 III 91). Die nachfolgende Tabelle ist denn auch mit Vorsicht zu 

geniessen.  
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Während des Rechtsstillstands sind folgende Hand-

lungen ausgeschlossen: 

Folgende Handlungen können trotz Rechts-

stillstand mit sofortiger Wirkung vorgenom men 
werden: 

- die Zustellung des Zahlungsbefehls - Entgegennahme des Betreibungsbegehrens  

- Ausstellung des Zahlungsbefehls 

- Verweigerung des nachträglichen Rechtsvor-
schlags 

- Abweisung des Rechtsvorschlags nach Gläubi-
gerwechsel 

- Provisorische oder definitive Rechtsöffnung 
(Durchführung einer Verhandlung; Zustellung 

des Entscheids) 

- Rechtsvorschlag erheben 
- Urteil nach Anerkennungsklage oder nach 

Aberkennungsklage 
- Entscheid über das Gesuch um Einstellung 

oder Aufhebung der Betreibung 
- Urteil über Feststellungklage  

- Zustellung der Pfändungsankündigung 
- Pfändungsvollzug 

- Ausnahmsweise: Pfändungsvollzug, wenn 
der Schuldner Vermögensstücke verschwin-

den lassen will 

- Zustellung der Pfändungsur kunde  
- Verwertung 

- Ausnahmsweise: Zustellung der Betrei-
bungsurkunde. Wenn die betriebene Person 
immer wieder die Zustellung einer Betrei-

bungsurkunde vereitelt und auch die Polizei 
mehrere vergebliche Zustellversuche unter-
nommen hat. 

- Selbständiges Eingreifen der Aufsichtsbehörde 

mit Weisung an die Betreibungsbehörden oder  
mit Fristansetzung an die Parteien 

- Entscheid der Aufsichtsbehörde über eine 

Beschwerde  

- Zustellung der Konkursandrohung 

- Vorladung vor den Konkursrichter 
- Konkurseröffnung 

- Pfändungsanzeige an Dritte (z.B. Anzeige der 

Lohnpfändung) 
- Ausstellung des Verlustscheins 

- Zustellung der  Arresturkunde 
- Eröffnung des Entscheids über Einsprache gegen 

den Arrestbefehl 

- Arrestbefehl 
- Arrestvollzug 

 
- Mitteilung des Konkursentscheides 
- Handlungen nach Konkurseröffnung 

- Aufnahme des Güterverzeichnisses 

 
- Wechselbetreibung 

UND WENN TROTZ LAUFENDER SCHONZEIT HANDLUNGEN VORGENOMMEN WERDEN?  

An sich sind während der Schonzeiten sämtliche Handlungen ausgeschlossen, welche den Gläubi ger seinem Ziel 

näher bringen. Was aber ist von Handlungen zu halten, welche trotz Schonzeit vorgenommen werden? Wie soll 

beispielsweise mit einem Zahlungsbefehl verfahren werden, welcher trotz Betreibungsferien zugestellt worden 

ist?  

Vielfältige  Rechtsprechung. Es ist nicht immer einfach zu sagen, ob es bei einem behördlichen Akt um eine der  

Betreibungshandlungen geht, welche während der Schonzeit nicht hätte vorgenommen werden dürfen. Und 

selbst wenn es zweifelsohne um eine derartige Handlung geht, ist nicht immer klar, was die verbotene Hand-

lung für Folgen hat: Ist sie nun nichtig? Oder bloss anfechtbar? Oder soll  sie gar unanfechtbar sein, ihre Wi r-

kung aber erst nach Ablauf der Schonzeit entfalten?  
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Zustellung eines Zahlungsbefehls trotz Betreibungsferien. Das Bundesgericht vertritt die Auffassung, die Zu-

stellung eines Zahlungsbefehls während der Betreibungsferien sei nicht anfechtbar, sondern sie entfalte ihre 

Wirkungen erst nach Ablauf der Ferien: „Wird eine Betreibungshandlung dennoch während der Betreibungsfe-

rien vorgenommen, so ist sie nicht nichtig, ja nicht einmal anfechtbar. Vielmehr entfaltet die Betreibungshan d-

lung ihre Rechtswirkungen erst am ersten Tag nach Ablauf der Betreibungsferien" (BGE 121 III 285).  

Dem Schuldner F. wurde während der Oster-Betreibungsferien ein Zahlungsbefehl 
zugestellt. Ostern war am 16. April 1995. Die Betreibungsferien dauerten vom 
Sonntag, dem 9. April bis zum Sonntag, dem 23. April. Die Frist für die Einreichung 
des Rechtsvorschlages begann nach der Praxis des Bundesgerichts einfach erst am 
ersten Tag nach den Betreibungsferien, am Montag, dem 24. April, zu laufen. 

Das Bundesgericht knüpft damit nicht am ersten zulässigen Zustelltermin an (dem 24. April), sonst würde die 

Rechtsvorschlagsfrist erst am Dienstag, dem 25.  April  zu laufen beginnen. Diese Praxis wird von der Lehre kriti-

siert. 

Folgende Handlungen sind nicht anfechtbar, wenn sie während laufender Schonfrist vorgenommen werden, 

die Wirkung der Handlung tritt einfach erst nach Ablauf der Schonzeit ein: 

- Zustellung des Zahlungsbefehls 

- Zustellung des Zahlungsbefehls an einen Schuldner in den zwei Wochen Rechtsstillstand nach der über 30 -

tägigen Dienstleistung 

Folgende Handlungen sind anfechtbar (wobei die Beschwerdefrist erst nach Ablauf der Schonzeit zu la ufen 

beginnt): 

- Lohnpfändung (nach Ansicht des Bundesgerichts und der Lehre)  

- Pfändungsvollzug (nach Ansicht der Lehre)  

- Fristansetzung für Vernehmlassung in Rechtsöffnungsverfahren 

- Verhandlung in Rechtsöffnungsverfahren 

- Bewilligung der Rechtsöffnung 

- Verwertung 

- Konkurseröffnung 

Folgende Handlungen sind nichtig, wenn sie während der Schonfrist vorgenommen werden:  

- Zustellung des Zahlungsbefehls gegen einen Schuldner, der Militärdienst (BGE 67 III 69) oder Zivildienst 

(BGE vom 13.2.2001; 7B.18/2001/min) leistet 

- Betreibungshandlung gegen einen Verhafteten, der noch keinen Vertreter hat bezeichnen können (BGE 36 

I 93); dem Verhafteten kann einzig die Arresturkunde zugestellt werden (das Betreibungsamt setzt ihm 

Frist zur Ernennung eines Ver treters an); der Arrestbef ehl kann sofort erlassen und vollzogen werden  

Umstritten ist, ob die Betreibungshandlung, welche trotz Schonfrist wegen eines Todesfalls in der Familie vo r-

genommen wird, nichtig sei oder bloss anfechtbar. 
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